
Feuerschutzreglement vom:
Vom Gemeinderat erlassen am


Dem fakultativen Referendum unterstellt 
vom



bis


Vom Kanton genehmigt am



In Kraft ab

………………………..
Der Gemeinderat …….. erlässt in Ausführung von Art. 4 und 56 des Gesetzes über den Feuerschutz vom 18. Juni 1968, Art. 1 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz vom 9. Dezember 1969 

als Reglement:

	I.
	Allgemeine Bestimmungen
	

	
	
	

	
	Geltungsbereich
	Art. 1

Dieses Reglement legt die Organisation und das Verfahren des öffentlichen Feuerschutzes in der Gemeinde ….. fest.



	
	
	

	II.
	Feuerschutzorgane


	

	
	Gemeinderat
	Art. 2
Der Gemeinderat erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach     übergeordnetem Feuerschutzrecht.



	
	Feuerschutzkommis-sion
	Art. 3
Die Feuerschutzkommission erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach übergeordnetem Feuerschutzrecht.
Sie besteht aus ..... Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus:
a) einem Mitglied des Gemeinderates;
b) dem Feuerwehrkommandanten;

c) weiteren Mitgliedern.



	
	Feuerschutzbeamter
	Art. 4
Der Feuerschutzbeamte erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach übergeordnetem Feuerschutzrecht.
Er entscheidet über brandschutztechnische Bewilligungen, so​weit die Entscheidung den Feuerschutzorganen der Gemeinde obliegt.

Er eröffnet die Bewilligung nach übergeordnetem Feuerschutzrecht, wenn sie nicht im koordinierten Verfahren eröffnet wird.


	
	Feuerschauer
	Art. 5
Der Feuerschauer erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach übergeordnetem Feuerschutzrecht.
Er erstellt Mängelrapporte und führt darüber Kontrolle.

Er erstattet der Feuerschutzkommission jährlich Bericht über die Tätigkeit.



	
	Kaminfeger
	Art. 6
Der Kaminfeger führt eine Reinigungskontrolle und unterbreitet sie auf Ende des Jahres der Feuerschutzkommission zur Einsichtnahme.



	
	Feuerwehr 
	Art. 7
Die Feuerwehr erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach     übergeordnetem Feuerschutzrecht.

Der Gemeinderat bestimmt die Organisation der Feuerwehr nach übergeordnetem Feuerschutzrecht.


	
	
	

	III.
	Schadenbekämpfung
	

	
	
	

	
	1. Feuerwehrpflicht
	

	
	
	

	
	Feuerwehrdienst 


	Art. 8
Die Feuerwehrpflicht wird durch Dienst- oder Abgabeleistung erfüllt.
Der Dienst wird in der Gemeindefeuerwehr, in einer Betriebsfeuerwehr oder in einer Stützpunktfeuerwehr geleistet.

Dem Feuerwehrdienst gleichgestellt ist ...... . 



	
	Feuerwehrabgabe


	Art. 9
Die Feuerwehrabgabe richtet sich nach dem übergeordneten Recht. 

Der Gemeinderat legt den Tarif für die Feuerwehrabgabe fest.

Sie wird erhoben ab Beginn des Jahres, das dem vollendeten 20. Altersjahr folgt. Sie wird nicht mehr erhoben im Jahr, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird.

Von in ungetrennter Ehe und in ungetrennter eingetragener Partnerschaft lebenden Ehegatten und Partnern wird sie nur einmal vom Gesamteinkommen erhoben. Unterliegt nur ein      Ehegatte und eingetragener Partner der Abgabepflicht, so ist die Feuerwehrabgabe zur Hälfte zu entrichten.



	
	Befreiung von der
Feuerwehrpflicht

	Art. 10
Von der Feuerwehrpflicht ist ganz oder teilweise befreit, wer während wenigstens ... Jahren Feuerwehrdienst geleistet, die verlangten jährlichen Pflichtübungen erfüllt hat und nicht gleichgestellt wurde. Der in einer auswärtigen Feuerwehr unter gleichen Voraussetzungen geleistete Dienst wird angerechnet. Die Anrechnung der Dienstjahre wird durch die Feuerschutzkommission geregelt.

Die Befreiung gilt auch für den in ungetrennter Ehe und in ungetrennter eingetragener Partnerschaft lebenden Ehegatten und Partner. 



	
	Entschädigung
	Art. 11
Der Feuerwehrdienst in der Gemeinde .... wird entschädigt. Entschädigungen werden ausgerichtet für:

a) Teilnahmen an Einsätzen und Übungen;
b) Pikettdienst;

c) Teilnahme an Aus- und Weiterbildungskursen;

d) Einsatz von Fahrzeugen.

Der Gemeinderat legt die Entschädigungen auf Antrag der Feuerschutzkommission fest. Er berücksichtigt die Höchstsätze der vom Regierungsrat festgelegten Entschädigungen für Feuerwehrdienst im regionalen Stützpunkt.



	
	
	

	
	2. Löschwasserversorgung
	

	
	
	

	
	Wasserwart der politischen Gemeinde
	Art. 12
Der Wasserwart der politischen Gemeinde kontrolliert

a)
die Einsatzbereitschaft der Löschreserve in den Behältern der öffentlichen Wasserversorgung;

b)
jeweils vor dem Einwintern die Betriebsbereitschaft der Hy​dranten, der Abstelleinrichtungen und der Druckreduzierven​tile;

c)
monatlich die Betriebsbereitschaft der Pumpwerke und der Fernsteuerungen, insbesondere die Funktionstüchtigkeit des Brandalarmschalters und der Löschklappen;

d)
die ordnungsgemässe Bereitstellung der Hydrantenanlagen nach Löscheinsätzen und Übungen;

e)
die Gebrauchsfähigkeit der Stauvorrichtungen und Feuer​weiher sowie deren Zugänge.

Er meldet dem Feuerwehrkommandanten die Mängel, die er nicht selber beheben kann.



	
	Vereinbarung 
	Art. 13
Erfolgt die Wasserversorgung nicht durch die politische Gemeinde selbst, so regelt sie Wartung, Unterhalt und Kostentragung der Löschwasseranlagen mit deren Eigentümern oder den Trägern der Löschwasserversorgung durch Vereinbarung.



	
	
	

	
	3. Gefährdungsklassen
	

	
	
	

	
	Einteilung
	Art. 14
Die Einteilung von Bauten und Anlagen in die Ge​fährdungsklassen richtet sich nach dem übergeordneten Recht und erfolgt durch den Gemeinderat.

Die Inhaber der Bauten und Anlagen sind anzuhören.



	
	Gefährdungs-

Klassen 1 bis 3

a) einmalige Gebühr
	Art. 15
Die Gebühren für die Bereitstellung der besonderen Massnahmen werden nach Gefährdungsklassen abgestuft.

Der Inhaber einer Baute oder Anlage hat von den durch die Gefährdung verursachten Kosten zu tragen:

a)
in Gefährdungsklasse 1
60 Prozent;

b)
in Gefährdungsklasse 2
75 Prozent;

c)  in Gefährdungsklasse 3
90 Prozent.



	
	b) wiederkehrende

    Gebühren
	Art. 16
Die jährlich wiederkehrenden Gebühren für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft betragen 10 Prozent der einmaligen Gebühr.

Mit dem Wegfall der Gefährdung durch die Anlage oder Baute entfallen auch die wiederkehrenden Gebühren. Der Inhaber der Baute oder Anlage hat den Wegfall der Gefährdung nachzuweisen.



	
	
	

	IV.
	Schlussbestimmungen
	

	
	
	

	
	Aufhebung bis-

herigen Rechts
	Art. 17
Das Feuerschutz-Reglement vom ….. wird aufgehoben.



	
	Vollzugsbeginn
	Art. 18
Dieses Reglement wird nach Genehmigung durch das Finanzdepartement ab ….. angewendet.



	
	
	

	
	
	


Genehmigungsvermerke

Vom Gemeinderat ….. genehmigt am:




Gemeinderat …..




Gemeindepräsident:
Gemeindeschreiber:

Fakultatives Referendum

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom                            bis

Genehmigung

Vom Finanzdepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am:








Für das Finanzdeparte-




ment des Kantons     




St. Gallen








Leiter Rechtsdienst:

Kommentar:

Zu Art. 1:

Nach Art. 4 und 56 des Gesetzes über den Feuerschutz (sGS 871.1; abgekürzt FSG) und Art. 1 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz (sGS 871.11; abgekürzt VVzFSG) erlässt der Gemeinderat ein Feuerschutzreglement, worin er die Organisation und das Verfahren des öffentlichen Feuerschutzes regelt.

Zu Art. 2:

Die Aufgaben des Gemeinderates im Feuerschutz sind in Art. 4 und 56 FSG sowie Art. 1 VVzFSG geregelt. Nach Art. 4 und 56 FSG überwacht er den öffentlichen Feuerschutz der Gemeinde, kann er von den Feuerschutzorganen Berichte einholen und Ihnen allgemeine Weisungen erteilen, obliegen ihm der Erlass der Vorschriften über die Organisation und das Verfahren des öffentlichen Feuerschutzes in der Gemeinde, namentlich über die Organisation der Gemeindefeuerwehr, die Wahlen und der Abschluss von Vereinbarungen und kann er sich weitere wichtige Aufgaben vorbehalten. Nach Art. 1 VVzFSG und Art. 36 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2; abgekürzt GG) erlässt der Gemeinderat ein Feuerschutzreglement, welches er dem fakultativen Referendum zu unterstellen und dem Finanzdepartement zu unterbreiten hat, und er wählt nebst den im Gesetz bezeichneten Feuerschutzorganen den Vorsitzenden  und den Aktuar der Feuerschutzkommission sowie auf Antrag dieser Kommission den Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter. Mit der Erwähnung des Gemeinderates im Reglement soll dessen Bedeutung als Organ des Feuerschutzes betont werden. Nach Art. 4 Abs. 3 FSG kann sich der Gemeinderat weitere wichtige Aufgaben vorbehalten. 
Zu Art. 3:

Die Aufgaben der Feuerschutzkommission sind in Art. 69 VVzFSG umschrieben. Sie verfasst Vorschläge für Erlass und Aenderungen des Gemeindefeuerschutzreglementes zuhanden des Gemeinderates, sie entwirft das Feuerwehrbudget zuhanden des Gemeinderates, sie vollzieht die mit dem Budget bewilligten Beschaffungen, sie ernennt, befördert, versetzt oder entlässt Feuerwehroffiziere, sie genehmigt den Ausbildungsplan, sie erlässt Disziplinarverfügungen gegenüber Feuerwehrangehörigen, sie überwacht die allgemeine Dienst- und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, sie erstattet jährlich Bericht über die Tätigkeit der Feuerwehr zuhanden des Gemeinderates und erfüllt allgemeine Verwaltungsaufgaben. Die Feuerschutzkommission besteht aus mindestens drei Mitgliedern, wobei ihr der Feuerwehrkommandant und mindestens ein Mitglied des Gemeinderates angehören müssen (Art. 5 Abs. 1 FSG). Der Gemeinderat ist bei der Wahl des Präsidenten der Feuerschutzkommission frei.
Zu Art. 4:

Art. 16 und 17 VVzFSG regeln das Verfahren für die Erteilung der brandschutztechnischen Bewilligung. Ist für die brandschutztechnische Bewilligung nicht das AFS zuständig, so richtet sich das Verfahren nach der gemeindeinternen Zuständigkeitsordnung. Deshalb sind die Aufgaben des Feuerschutzbeamten im Reglement zu umschreiben. Das koordinierte Verfahren ist im Gesetz über die Verfahrenskoordination in Bausachen (sGS 731.2) geregelt.
Zu Art. 4, 5 und 6:

Nach Art. 7 FSG können die Aufgaben des Feuerschutzbeamten, der Feuerschauer, der Kaminfeger sowie des Feuerwehrkommandanten der gleichen Person übertragen werden. Allerdings kann der Kaminfeger nicht gleichzeitig Feuerschauer und Feuerschutzbeamter sein.

Zu Art. 7:

Die Feuerwehr ist wie der Gemeinderat ein Organ des Feuerschutzes (Art. 3 Abs. 1 Bst. f FSG). Der Gemeinderat ist aber die oberste Aufsichtsbehörde und hat für die Erfüllung der nicht anderen Organen zugewiesenen Aufgaben des Feuerschutzes einzustehen. Es ist sachgerecht, dass ihm nach den Vorgaben des übergeordneten Feuerschutzrechtes die Organisation der Feuerwehr obliegt. Die ausführlichen Vorgaben des übergeordneten Rechts zur Organisation der Gemeindefeuerwehren finden sich in Art. 31 und 32 FSG, in Art. 53 bis 55 VVzFSG, Art. 65a 2. Halbsatz von Satz 1 VVzFSG, Art. 72 bis 82 VVzFSG sowie Art. 93 bis 117 VVzFSG.
Zu Art. 8:

Nach Art. 38 Abs. 1 Bst. b FSG kann die Gemeinde durch Reglement Personen, die in einer dem Bevölkerungsschutz dienenden Milizorganisation Dienst leisten, von der Feuerwehrpflicht befreien, wenn die Belastung derjenigen einer aktiv Feuerwehrdienst leistenden Person entspricht. Als Beispiele seien hier Samariter, die der Feuerwehr zugeteilt sind, Bergretter oder Seeretter aufgeführt. Die Bemessung der Belastung der Feuerwehr richtet sich nicht nach den konkreten Verhältnissen in der Gemeinde, sondern nach einem kantonalen Durchschnittswert. Selbstverständlich sind allfällige Entschädigungen bei der Gleichwertigkeitsbeurteilung mit zu berücksichtigen.

Zu Art. 9 Abs. 1 und 2:

Nach Art. 34 des Gesetzes über den Feuerschutz (sGS 871.1; abgekürzt FSG) erfüllt die Feu​erwehrpflicht, wer Feuerwehrdienst leistet oder die Feuerwehrabgabe entrichtet. Nach Art. 37 Abs. 2 FSG wird die Feuerwehrabgabe vom steuerpflichtigen Einkommen erhoben, regelt die Regierung durch Verordnung Höchst- und Mindestansätze und legt die politische Gemeinde den Tarif fest. Mit dem X. Nachtrag zur Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz (sGS 871.11; abgekürzt VVzFSG) ist am 1. Januar 2008 der geänderte Art. 66 in Kraft getreten, wonach die Feuerwehrabgabe neu höchstens Fr. 700.- je Jahr beträgt und sie nicht erhoben wird, wenn sie weniger als Fr. 30.- beträgt. Ergibt sich aufgrund der Berechnung nach der Tarifordnung ein Betrag unter dem Minimum, so darf die Feuerwehrabgabe nicht erhoben werden. Hinsichtlich des Maximalbetrags hält der Wortlaut der Verordnungsbestimmung lediglich fest, dass die Feuerwehrabgabe höchstens Fr. 700.- betragen darf. Dies bedeutet, dass der Maximalbetrag von Fr. 700.- auch unterschritten werden kann. Ausgenommen sind hier nur Gemeinden, die Mittel aus dem Gemeindehaushalt für Aufgaben nach der Feuerschutzgesetzgebung beanspruchen und die Beiträge aus dem partiellen Steuerfussausgleich oder dem Übergangsausgleich geltend machen, weil diese gemäss der Finanzausgleichsgesetzgebung verpflichtet sind, ihr Ertragspotenzial auszuschöpfen. Erfüllen Gemeinden diese Voraussetzungen nicht, so werden die Ausgleichsbeiträge um die nicht ausgeschöpften Einnahmen gekürzt. Nicht zulässig aber wäre es, im Feuerschutzreglement einen tieferen Maximalbetrag einfach auf Dauer fixieren zu wollen.
Bei der Feuerwehrabgabe sind zwei Seiten zu unterscheiden: Die eine Seite ist diejenige aus Sicht des Bürgers. Dort handelt es sich um eine Abgabe (genau: Ersatzabgabe). Als Abgabe bedarf die Feuerwehrabgabe der formell gesetzlichen Grundlage. Diese hat den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe (abgabebegründenden Tatbestand, Objekt) und die Grundsätze deren Bemessung zu umfassen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2695). Art. 37 FSG bezeichnet die Abgabepflichtigen, weswegen und auf was die Abgabe erhoben wird sowie in Verbindung mit Art. 66 VVzFSG Minimum und Maximum des zu leistenden Geldbetrages. Es kann daher mit gutem Grund die Meinung vertreten werden, dass das übergeordnete (kantonale) Feuerschutzrecht die Feuerwehrabgabe in vorgenanntem Sinne rechtsgenüglich umschreibt. Aus Sicht der Gemeinde ist die Feuerwehrabgabe eine Einnahme. Der Bürgerschaft steht über den Voranschlag und ein allfälliges Finanzreferendum die Ausgaben- nicht aber - mit Ausnahme des Steuerfusses (Art. 35 Abs. 3 Bst. c GG) - die Einnahmenhoheit zu. Einerseits ist wie dargelegt die Abgabe durch das übergeordnete Recht weitgehend bestimmt. Anderseits gibt Art. 39 FSG die Verwendung für die Feuerschutzaufgaben (sowie Schuldentilgung und Reservebildung) vor und muss die "Tarifierung" unter Beachtung des Rechtsgleichheitsgebots vorgenommen werden. Mit dem Maximum nach kantonalem Recht wird auch der Aequivalenz/Verhältnismässigkeit Rechnung getragen. Damit verbleibt kein grösserer Ermessenspielraum (vgl. Art. 38 Abs. 1 Bst. a GG; sGS 151.2) mehr bei der Festlegung der Feuerwehrabgabe. Da es sich also bei der Feuerwehrabgabe auch um eine Einnahme handelt und die Einnahmenhoheit dem Gemeinderat zukommt, liegt es in der Kompetenz des Gemeinderats, die Feuerwehrabgabe auszugestalten (vgl. Hans-Rudolf Arta, Die Zuständigkeitsordnung nach dem st. gallischen Gemeindegesetz in der politischen Gemeinde mit Bürgerversammlung, St. Gallen 1990, S. 103). Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist beispielsweise verletzt, wenn der Feuerwehrpflichtige mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 20'000.- die gleich hohe Abgabe zu entrichten hat, wie jener mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 220'000.-. Wenn also aus Gründen eines geringen Finanzbedarfs der Maximalansatz unter dem Höchstansatz von Fr. 700.- festgelegt werden soll, ist gesamthaft auch die Tarifabstufung zwischen dem Minimal- und Maximalansatz zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

Zu Art. 9 Abs. 3 und 4:

Grundsätzlich ist die Feuerwehrabgabe ab dem vollendeten 20. Altersjahr bis zum vollendeten 50. Altersjahr geschuldet. Im Sinn einer praktikablen Regelung ist es jedoch angezeigt, die Feuerwehrabgabe erst ab dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und nur bis zum 31. Dezember nach Vollendung des 49. Altersjahres zu erheben. Dies ist möglich, zumal nach Art. 37 Abs. 4 FSG für die für die Feuerwehrabgabe die Vorschriften über die Staats- und Gemeindesteuern sachgemäss angewendet werden. Allerdings steht es den Gemeinden frei, die Feuerwehrabgabe bereits ab dem vollendeten 20. Altersjahr und bis zum vollendeten 50. Altersjahr pro rata zu beziehen. Der verwaltungsmässige Aufwand (Zwischenveranlagungen und EDV-Anpassungen) wird dadurch allerdings bedeutend grösser. 
Von in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten und in ungetrennter eingetragener Partnerschaft lebenden Partnern wird die Feuerwehrabgabe nur einmal vom Gesamteinkommen erhoben (Tarif V). Vollendet ein Abgabepflichtiger das 50. Altersjahr und ist folglich nicht mehr feuerwehrpflichtig, so hat der Ehegatte oder eingetragene Partner, sofern er selber noch im feuerwehrpflichtigen Alter ist, die Feuerwehrabgabe zur Hälfte zu entrichten (Tarif V).
Zu Art. 10:
Es ist gerechtfertigt, Angehörige der Feuerwehr, welche über längere Zeit Feuerwehrdienst geleistet haben, mit der Befreiung von der Feuerwehrpflicht zu belohnen. Anstelle der vollständigen Befreiung nach wenigstens 15 Jahren Feuerwehrdienst (Art. 38 Abs. 1 Bst. a FSG) kann als Variante auch die Reduktion der Feuerwehrabgabe in Betracht gezogen werden. Wer von der Feuerwehrpflicht befreit ist, hat weder den Feuerwehrdienst noch die Feuerwehrabgabe zu leisten.
Zu Art. 11:
Nach Art. 35bis FSG hat der Gemeinderat die Besoldung der Dienstpflichtigen und die Entschädigung für den Einsatz von Fahrzeugen zu regeln.
Vorbemerkungen zu Art. 12 und 13:

Die vorliegende Formulierung von Art. 12 richtet sich an politische Gemeinden, welche die Löschwasserversorgung in eigener Zuständigkeit sicherstellen. Dies wird mit der Marginalie von Art. 12 zum Ausdruck gebracht. In vielen Gemeinden des Kantons St. Gallen erfolgt die Wasserversorgung jedoch durch eine Dorfkorporation, Wasserkorporation oder Ortsgemeinde. Die politische Gemeinde kann hier ganz oder teilweise (für Aufgaben, die sie sich vorbehalten will) auf Artikel 12 verzichten und stattdessen Art. 13 des Musterreglementes verwenden. Umgekehrt kann sie auf Art. 13 verzichten, wenn sie die Wasserversorgung selbst ausübt.
Zu Art. 12:

Die Aufgaben des Wasserwartes sind detailliert zu umschreiben. Insbesondere nach Löscheinsätzen und Uebungen ist die Bereitstellung der Hydrantenanlagen zu kontrollieren. Der Wasserwart muss nicht in die Feuerwehr eingeteilt sein.
Zu Art. 13:

Die Pflichten der politischen Gemeinden, die nicht Träger der Löschwasserversorgung sind, sind in Art. 50 FSG und Art. 122 Abs. 4 VVzFSG festgehalten. Sie regeln Wartung, Unterhalt und Kostenbeteiligung in einer Vereinbarung, welche auch als Löschwasservertrag bezeichnet wird.
Zu Art. 14:

Welche Bauten und Anlagen in Gefährdungsklassen eingeteilt werden müssen, ergibt sich aus Art. 125 VVzFSG. In erster Linie geht es dabei um Bauten und Anlagen, die der eidgenössischen Störfallverordnung (SR 814.012) unterstehen. Sodann werden auch andere Bauten und Anlagen mit erheblichem Gefahrenpotential gebührenpflichtig. Die Gemeinde hat bei den in ihrem Einsatzgebiet vorhandenen Bauten und Anlagen die Voraussetzungen für die Einteilung in eine Gefährdungsklasse zu prüfen. Dazu sind zum Teil aufwendige Abklärungen notwendig. Soweit die Gemeinde oder das Feuerwehrkommando dazu nicht allein in der Lage ist, kann es sich diesbezüglich auch an das AFS oder je nach Gefährdung an das kantonale Amt für Umweltschutz (AFU) halten. Für die rechtmässige Einteilung der einzelnen Betriebe ist der Gemeinderat zuständig. Die Betriebsinhaber sind jedoch vorgängig anzuhören.
Zu Art. 15 und 16:

Die Gebühren sind nach den Gefährdungsklassen abzustufen. Die Gemeinden sind bei Prozentansätzen frei, haben sich aber an den in der Verordnung vorgegebenen Rahmen zu halten. 
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